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Zl. 409/83 
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An das 

Bundesminis~terfum ibr Bauten 
und Technik 

Stubenring 1 

1.011 WIE N 

Betr.: Entwurf eines \'Johnbauförderungsgesetzes 1984, 
------ sowie eines Wohnhaussanierungsgesetzes 

Bezugnehmend auf die Aussendung vom 12.12.1983 erstattet 

der Österr. Rechtsanwaltskammertag nachstehende 

S T E L L U N G NAH M E 

zu den vorliegenden Gesetzesentwürfen samt erläuternden 
Bemerkungen gemä ß § 28 RAO. 

Der Gesetzesverfasser verweist in seiner Aussendung vorn 
12.12.1983 darauf, daß der beiliegende Entwurf eines Wohn­

bauförderungsgesetzes 1984 im wesentlichen der Regierungs­

vorlage für ein Wohnbauförderungsgesetz 1983 entspricht. 
Wie unten näher auszuführoen sein wird, muß diese Vorbe­

merkung leider bestätigt werden, da der Gesetzesverfasser 

nahezu in keiner Weise auf die erheblichen Einwendungen und 

Änderungsvor~chläge des Österreich ischen Rechtsanwaltskammer­
tages eingegangen ist. 
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Das vom Gesetzgeber aufgezeigte PLoblem ist richtig, da 

bereits mit Beginn des Industriezeitalters Maßnahmen not­
wendig erschienen, die einkommensschwächeren Bevölkerungs­
schichten bei der Errichtung von Wohnungen zu unterstützen. 

Wenngleich es sich bei diesem Problem vorwiegend um ein 

"städtisches Problem" handelt, so ist gegen eine bundes­

weite Lösung grundsätzlich nichts einzuwenden. wie aber 

bereits in der seinerzeitigen Stellungnahme des Österr. 

Rechtsanwaltskammertages zum Wohnbauförderungsgesetz 1983 

ausgeführt wurde, kann dieses Problem nur durch 

gen ü gen d e Bereitstellung der erforderlichen 

Mittel zur Unterstützung der Bedürfnisse und Erfordernisse 

der Bevölkerung gelöst werden. Die bisher getroffenen 
Maßnahmen haben in Einzelfällen eine teilweise Lösung 

gebracht, ,jedoch blieben gerade auf diesem Sektor die 
vorhandenen finanziellen Mittel weit hinter jenen Be­
trägen zurück, die erforderlich gewesen wären, um das vor­

handene Problem erschöpfend zu bewältigen. Unter diesem 

Gesichtspunkt muß das erklärte Ziel der Förderung des 
primären Wohnbedarfs einerseits und der Intensivierung 

des Rückflusses gewährter öffentlicher Zuwendungen im 

Interesse der Erhaltung des Förderungspotentials anderers­

sei ts als richtig bezeichnet werden. Soweit als Lösung 

für die Problem- und Zielsetzung die Schaffung eines 

neuen Wohnbauförderungsgesetzes erkannt wurde, erscheint 

diese Feststellung richtig. E~gänzend soll jedoch nicht 
unterlassen werden, darauf zu verweisen, daß anstelle des 

alten Gesetzes nicht etwa neue Worte, sondern n,eue Be­
stimmungen und vor allem wesentlich größere Mittel be­

schafft werden müßten, um die vorgesehene und beabsich­
tigte Lösung auch zu gewähLlei3ten. Soweit als weiteres 

Lösungsmittel die angedeuteten Ziele in Abstimmung mit 
verwandten Rechtsbereichen zu verwirklichen versucht wer­

den, muß hiezu folgende Ergänzung gemacht werden. Eine 
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solche Abstimmung mit verwandten Rechtsbereichen erscheint 

selbstverständlich, sollte aber nicht so ausgelegt werden, 

daß Eingriffe in diese Gesetze und insbesondere in Rechts­

normen dieser Gesetze gemacht werden, um damit zum Vor­

teil des einen Gesetzes einen Nachteil beim anderen Gesetz 

zu bewirken. 

Soweit als Lösung anstelle einer Novelle zum Wohnbauför­

derungsgesetz' 1968 nunmehr das neue Gesetz gebracht wird, 

muß vom Standpunkte der Gesetzesfassung und praktischen 

Handhabung der gegenständliche gewä.hl te Weg begrüßt werden, 

weil es für den Praktiker nichts unangenehmeres gibt, 

als mit unzähligen Novellen zu arbeiten. Von der gesetzes­

technischen Seite abgesehen, muß aber darauf verwi.esen 

werden, daß durch das vorhandene Gesetzeswerk - wie bereits 

seinerzeit ausgeführt--eher restriktive als extensive Mög-­

lichkeiten qeschaffen wurden. Es steht dies im Einklang 

mit den V0m Österr. Rechtsanwaltskammertag wiederholt ge­

äusserten Bedenken, daß ein bestimmter Fonds durch Auf­

splitterung auf die unzähligen Sondergesetze zur Folge 

haben muß, daß er für die vorgesehenen bestehenden Be­

dürfnisse nicht ausreicht und es letztenendes auch bei 

diesem Gesetzeswerk sein Bewenden damit haben wird, daß 

die vorhandenen Dotationen nur als unzureichend betrachtet 

werden können, um eine Lösung des bestehenden Problems 

herbeizuführen. 

Der Gesetzesverfasser bemüht sich in ausführlicher Weise, 

die seit Ende des vorigen Jahrhunderts gesetzten Gesetzes­

initiativen wiederzugeben. All diesen Gesetzeswerken muß 

insoweit beigepflichtet werden, als das zur sozialen Frage 
gewordene Wohnungsproblem einer Lösung zuzuführen versucht 

wurde. Nachdem zunächst im Wege über indirekte Förderungen 

dem Mangel an Wohnraum zu begegnen versucht wurde, trat 

noch zu Zeiten der Monarchie über die Schaffung des Kaiser­

Franz-Josef-Jubiläums·-Fonds die direkte Förderung. Im 
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Gegensatz zum Gesetzesverfasser muß die Fest.stellung ge­

troffen werden, daß sich weder im Zuge noch auf Grund der 

Folgeerscheinungen des I. Weltkrieges die Wohnungsver­

hältnisse erheblich verschlechtert hätten. Gleichermaßen 

muß jedoch festgestellt werden, daß seit dem I. \'ieltkrieg 

kaum Initiat.iven für einen privaten Wohnungsbau geschaffen 

wurden. Damit ergab sich automatisch, daß die neuge­

schaffenen Fonds und Fondshilfen sich im wesentlichen mit 

der öffentlichen Bautätigkeit identifizierten. 

Richtig ist aber, daß der 11. Weltkrieg und seine ver­

heerenden Folgen den Staat vor die größte und schwierigste 

Aufgabe der Nachkriegszeit stellten, nämlich den zerstör­

ten Wohnraum zu ersetzen und den langjährigen Ausfall der 

Wohnbauproduktion wieder aufzuholen. Leider waren aber 

bereits damals die dem Bundes-Wohn-u. Siedlungsfonds einer­

seits und dem Wohnhauswiederaufbaufonds andererseits zur 

Verfügung gestellten Mittel so geringfügig, daß der vorn 

Gesetzgeber gewünschte und beabsichtigte Ef fekt leider 

nicht geschaffen werden konnte. 
Nachdem alle bisherigen Gesetzesvorhaben die objektive 

Wohnbauförderung und keine individuelle Förderung von 

natürlichen Personen ermöglichten. muß das Wohnbauför­

derungsgesetz 1954 als ein Meilenstein in der Geschichte 

der Wohnbauförderung betrachtet werden, weil durch dieses 

Gesetz die Wohnbauförderung auf eine völlig neue recht-

liche Grundlage gestellt wurde. Allerdings muß auch dieser 

erste Schritt einer Kritik unterzogen werden, weil der 

Kreis der Förderungswerber zwar ausgedehnt, der umfang 

der Förderung jedoch nach Familiengröße und TNohnungs-

größe unterschiedlich gestaltet wurde. Hiezu wäre nämlich 

zu bemerken, daß jede Familie zunächst klein beginnt. Es 

erhebt sich die Frage, ob vorgesehen war, daß eine solche 

Familie nur eine kleine Wohnung haben sollte, ohne zu bedenken, 

daß sich Familien auch vergrBßern. Wie der Gesetzgeber Uberd~es 
richtig fest-
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stellt, konnte das Wohnbauförderungsgesetz 1954 die ge­

setzten Erwartungen auch deshalb nicht erfüllen, weil die 

Finanzierungsquelle - immer wieder dasselbe Problem ! -

nicht die nötigen Eingänge brachte, die den ursprUnglichen 

Einnahmenschätzungen zugrunde gelegt wurden. 

Das Wohnbauförderungsetz 1968 brachte gegentiber dem vor­

genannten Gesetz z\~ar dadurch eine Verbesserung, als es 

sowohl eine Subjekt- wie auch eine Objektförderung vor­

sieht, die Verselbständigtmg des fUr diese Zwecke vorge­
sehenen Fonds brachte es jedoch mit sich, daß sukzessive, 

durch Substanz- und Geldwertminderung , sowie die Dotierung 

weiterer Unterstützungseinrichtungen eine entscheidende 

Verminderung der Substanz eintrat. Di e in dem erläuternden 

Bemerkungen angeftihrten Steigerungen der Fondsmittel stellt 

sich letztenendes nur als teilweiser Ausgleich fUr die Geld­

wertminderung dar. 

Soweit die Absicht besteht, durch das vorgesehen Gesetz 

die länderweise verschiedenen Auffassungen einerseits zu 

koordinieren und den quanti tati yen Wohnungsmangel anderer­

seits zu beseitigen, kann dies nur begrUßt werden. Da sich 

das nunmehrige Gesetz im Hinblick auf das ZW2ite zu begut­

achtende Wohnhaussanierungsgeset.z nurmehr mit der Schaffung 

von Neubauten befaf3t, muß im Gegensatz zu den Feststellungen 

des Gesetzesverfassers darauf verwiesen werden,daß durch die 

beiden Gesetze ganz erhebliche Mehrbelastungen des Bundes 

eintreten werden, die eine Abdeckung im Budget erfordern. 

Sollte eine solche Mehrbelas'tung nicht erfolgen, bzw. nur 

eine Belastung in dem Ausmaß erfolgen, wie dies im Gesetze 

derzeit vorgesehen ist, dann muß bereits heute mit allem 

Nachdruck die Feststellung getroffen werden, daß die vor­

gesehenen Dotierungen nicht geeignet sind, den vom Ge­

setzesverfasser beabsichtigten Zweck zu erfüllen. Darüber 

wird noch zu den einzelnen Best.immungen zu sprechen sein. 
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Wenn des weiteren darauf verwiesen wird, daß den im Be­

gutachtungsverfahren zur Regierungsvorlage für ein Wohnbau­

fdrderungsgesetz 1983 abgegebenen Stellungnahmen t'soweit 

wie möglich': Rechnung getragen wurde, muß dem entgegen ge­

halten werden, daß die vorgenommenen Änderungen ganz ge­

ringfUgiger Natur waren, während nahezu sämtliche vom Öster­

reichischen Rechtsanwaltskammertag vorgebrachten Bedenken und 

Abänderungsvorschläge, insbesondere im zivilrechtlichen Be­

reich U b e r hau p t k ein e Beachtung gefunden haben. 

So vermeint der Gesetzesverfasser dem offensichtlich nicht 

nur vom Österreichischen Rechtsanwaltskammertag, sondern auch 

von anderen begutachtenden Stellen erhobenen Vorwurf der 

"Eigentumsfeindlichkeit" dadurch begegnen zu können, daß eine 

Differenzierung zwischen MietWOhnungen einerseits und Eigen­

tumswohnungen und Eigenheimen andererseits aus sozialen GrUnden 

gerechtfertigt ist. Tatsache ist aber, daß bereits mehrfach 

durch kompetente Stellen die Feststellung getroffen werden 

mußte, daß die Gestehungskosten zwischen Miet- und Genossen­

schaftswohnungen einerseits, sowie Eigentumswohnungen anderer­

seits kaum differieren. Da insbesondere auch von Mietern und 

Genossenschaftern weitgehend ganz erhebliche Baukostenbeiträge 

bei Abschluß eines Vertrages begehrt werden, ist auch die 

Frage der Vorfinanzierung in sämtlichen Fällen gleichgeschaltet 

worden, sodaß auch hier im Gegensatz zu den Behauptungen des 

Gesetzesverfassers k ein e, vor allem keine sozialen 

Unterschiede mehr festgestellt werden können. 

So gesehen muß daher nach wie vor die Feststellung gemacht 

werden, daß die einzelnen Bestimmungen eine enorme Ein­

schränkung der Möglichkeiten zur Inanspruchnahme einer 

Wohnbauförderung zum Ausdruck bringen und der gegenständ­

liche Gesetzesentwurf eben eine Verminderung der Fdrde­

rungen von Wohnraum zur Folge haben wird. 
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C) Zum besonderen Teil: 
------------~-_ .. _---
Generell ist hiezu die Feststellung zu treffen, daß all 

die Bestimmungen erneut aufgeführt werden, die, soweit 

sie bei der Neufassung des Gesetzesentwurfes keine Berück­
sichtigung gefunden haben, nach Ansicht des Österreichischen 

R~chtsanwaltskammertages nach wie vor beachtenswert erscheinen. 

Zu_§ __ 1 --=._ 

Es ist eine Tatsache, daß gerade in Neubauten ebenerdige 

Räumlichkeiten sehr schwer zu Wohnzwecken bestimmt werden 

können, sodaß die Ermöglichung der Förderung von Geschäfts­

räumen nicht nur für Kleinbetriebe dient~ sondern vor allem 

auch dem Zwecke dient, ebenerdig gelegene Räumlichkeiten 

in Neubauten besser vergeben und nützen zu k6nnen. 

Z'-!_LL..:.. 
Ziffer 5 (UI1}bauL.:.. 
Nach den Worten "Klein- und Mittelwohnungen" wäre noch das 

Wort ':'§.eschä(tsr~urne"_ einzufügen. 

Ziffer 13: 

Diese Bestirrmung sollte zur Gänze ent.fallen, da die Ver­

nagensbegrenzung überhaupt entfallen soll. Es geht nicht 

an, jene schlechter zu stellen, die durch Leistungswillen 

und Spargesinnung VerIrÖgen geschaffen haben, bzw. jene zu 

begünstigen, die bei gleichem Einko~~en durch erhöhten 

Konsum ihr Einkommen zur Gänze verbraucht haben. 

Zu_~_12_~bsat!...2 ~. 

In Zeiten des laufend schwankenden Zinsfusses ist eine An­

lehnung an öffentliche Anleihen abzulehnen. Da gerade der 

Mittelstand und die schwachen Bevölkerungsschichten durch 

das gegenständliche Gesetz eine Subjektförderung erfahren 

sollen, würde eine differentierte Zahlungsverpflichtung 

den Haushalt dieser Familien über Gebühr gefährden. Es 

sollte daher bei der bisherigen Zinspolitik bleiben. 
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Weiters erscheint es äußerst gewagt:, in Zei ten wirtschaft­

licher Notlagen, wie sich dies durch die Häufung von Ar­

beitslosigkeit ganz klar darstellt, relativ kurze Darlehens­

laufzeiten festzusetzen, da sich auch hier erhöhte Rück­

zahlungen ergeben müssen, die möglicherweise weder im Falle 

der Objekt,-, noch im Falle der Subjektförderung aufgebracht 

werden können. 

Aus dem Geset~eswortlaut ist der in den Erläuterungen zu 

§ 17 enthaltene Hinweis, daß Bausparkassendarlehen z~folge 

ihrer günstigen Rückzahlungsbedingungen auch dann heran­

gezogen werden können, wenn ihre Laufzeit in Zukunft unter 

20 Jahren liegen sollt.e, nicht zu entnehmen. Dies müßte 

verdeutlicht werden, wenn es der Wille des Gesetzgebers 

ist. 

ZU _L1.1_( F~rder~n~~rbeEl.!. 
Absatz 1 Ziffer 6 lit. b zählt unter den Förderungswerbern 

für Wohnheime Organisationen mit dem Sitz im Inland auf, 

die nach ihrer Satzung und tatsächlichen Geschäftsführung 

der Wohnversorgung von Di enstnehm(:rn dienen, die aus be­

ruflichen Grlinden in einer anderen als ihrer bisherigen 

Wohngemeinde eine Wohnung benötigen, die sie zur Befriedigung 

ihres dringenden WOhnungsbedürfnisses regelmäßig zu ver­

wenden beabsichtigen. Es ist nicht einzusehen, warum Wohn­

heime a usschließl ich von Organisationen errichtet werden 

sollten und dürfen, bzw. als förderungswürdig betrachtet 

werden und dies nicht auch eine private Einzelperson sein 

könnte. Im übrigen müßt.e diese Bestimmung auch als ver­

fassungswidrig betrachtet werden, weil kein vernünftiger 

Grund vorliegt, Einzelpersonen von der Förderungswürdig-

kei t zur Er' richtung von Wohnheimen auszuschließen. 

Zu _L~bi!?.9.!_~J...:.. 
Die im Gesetzentwurf enthaltene Absi~htserklärung ist vage 

und schwer i..iberprüfbar. Es soll t(-:! besser und klarer heißen: 
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In Ziffer 2 ist nach den Worten Familieneinkommen einzu­

fügen: "Im_Ze_itE.~nkt d~E-~l!.t~~~st.~~)un~ und (oder) Über­

lassung •... " 

Ziffer 3 sollte entfallen: Die mit dem Gesetzesentwurf 

vorgesehen Einbeziehung des Vermögens soll, wie oben 

dargelegt, entfallen. Diese Bestimmung ist leistungs­

feindlich und letztenendes eine Strafe fUr sparsame, 

geordnete Lebensführung bei gleichem Einkommen. Die Grenze 

ist mit S 500.000,-- jährlich zu niedrig angesetzt (Es ist 

denkbar, daß ein Förderungswerber ei.n Wochenendhaus be­

sitzt, zusätzlich etwa ein Betriebsvermögen, einen Bauspar­

brief angelegt, ein Sparbuch erbte oder selbst durch Kon­

sumverzicht Ersparnisse zusammengetragen hat, welche auch 

notwendig .sind, um die künftige ,größere oder bessere Wohnung 

auch einrichten zu können.) • 

Zu _§ 2_!.~b~at z 2.:. 

Die Höhe der im Entwurf angeführten nunmehr fixen Jahres­

einkommen erweist sich bei den Zuschlägen für die im gemein­

samen Haushalt lebenden nahen Angehörigen als zu gering 

und sollte diese Grenze angehoben werden. Letztenendes 

garantieren Wohnungseigentilmer und Mieter mit höherem Ein­

kommen, die vom Gesetzgeber gewünschte und zur Erhaltung 

der Funktionsfähigkeit des Fonds notwendige fristgerechte 

Rückzahlung der Förderungsmittel. 

7,u _L~e.§..§! t. z _.~..:.. 
Die nun in den Entwurf aufgenommene Bedingung, daß qer­

jenige, der eine geförderte Wohnung bezieht, verpflichtet 

ist, binnen 6 Monaten seine bisherige wohnung aufzugeben, 

greift unzulässigerweise in die Privatrechtssphäre des 

Einzelnen ein. Es ist nicht einzusehen, wenn jemand 
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etwa in einer anderen Stadt berufstätig wird, sich dort 

um eine g(~förderte Wohnung bemüht r er dann etwa sein Ha us 

oder ausgezahlte Eigentumswohnung, oder die bisherige 

(nicht geföderte) Mietwohnung aufgeben mUßte, wenn er eine 

geförderte Wohnung zur Deckung seines wohnungsbedarfes be-

zieht, bzw. warum er nicht seine bisherige Wohnung behalten 

und etwa vermieten kann. 

Die Kontrolle' der Einhaltung dieser Verpflichtung, die 

ÜberprUfung oder Er teil ung von Au snahmsgenehmigungen, wie 

sie der Entwurf vorsieht, würde einen übergroßen 

Verwaltungsaufwand erfordern. Überdies erscheint diese 

im Entwurf vorgesehene Bestimmung zu Umgehungshandlungen 

geradezu herauszufordern. 

Zu_L232 
Bei der Darlehensgewährung wird den Ländern eine besonders 

weitreichende F'örderungsermächtigung erteilt. 

Bedenken best:ehen insoweitl als den Ländern eine wesent­

liche Verk'Ürzung der Da rlehenslaufzei t im Verhältnis zum 

derzeitigen Zustand und eine erhebliche Anhebung des Zins­

flusses ermögli cht werden. 

Dies zu dem Zwecke den RUckfluß der Förder"ungsmittel zu 

beschleunigen. Andererseits ist damit aber zweifellos eine 

erhebliche Verteuerung des So zialwohnbaues verbunden. Die 

Möglichkeit der Anhebung der Annuitäten in bestimmten 

Zei tabschni tten muß zu einer erheblichen Erhöhung der lau-­

fenden Be lastungen fUr den Da rlehensnehrner bzw. Wohnungs­

eigentümer oder Mieter führen. Im Gesetz fehlt auch ein 

Hinweis darauf, ob nur an eine generelle Zinsenerhöhung 

oder Anhebung d(~r Annuität.en gedacht ist, oder ob dies 

die Landesregierung auch fUr den Einzelfall verfUgen können 

soll. Insbesondere sieht das Gesetz eine Änderung der 
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Tilgungspläne bei Änderung der wirtschaftlichen Ver'hält­

nisse vor. Gerade mit Rücksicht darauf, daß die Darlehens­

verträge ja privatrechtliehe Vereinbarungen mit den Dar­

lehensnehmern sind, erscheint die Ermächtigung des Landes, 

einseitig wesentliche 'ilertragsbedingungen abändern zu 

können, rechtlich sehr bedenklich und liberdies verfassungs­

widrig. 

~~_§§ 25 _unL~,6 {Kqndi9:::~IlLde?_ Darleh~ns~ 

Sowohl die zu § 25 wie auch zu § 26 angeführten Kündigungs­

gründe umfassen ':ra tbestände, di e in der Wertigkeit an sich 

ungleich sind. 

Die auch im Wohnbauförderungsgesetz 1968 enthaltene For­

mulierung "das Land hat das Darlehen zu kündigen" r enthält 

einen Gesetzesbefehl, welchen die Praxis bisher allerdings 

sehr einschränkt und wirklich nur in Fällen echten Miss­

brauches gefolgt ist. Es wird daher fUr den Fall der Neu­

auflage des Gesetzes empfohlen, diesen Gesetzesbefehl 

dahin abzuändt3rn, das es heißt,: "Das Land ist berechtigt, 

unter Einhaltung eine1." Frist von mindestens 6 Monaten 

zu kündigen." 

Zu § 26 : -------------
Außer der !mäsrung "Das Land :i st berechtigt "werden 

hier nachstehende Änderungen angeregt: Zi ffer 1 

soll nach dem oben Gesagten entfallen. 

Ziffer 4 und 5 : 

Soll ebenfalls entfallen, die Rechte der künftigen Wohnungs­

eigentümer sind durch die Einräumung des Klagerechtes nach 

§ 26 WOhnungseigentumsgesetz genügend gewahrt. Ein Zuwarten 

mit der Verbücherung ist in der Praxis oft, auf Grund des 

Ansuches des WohnungseigenttIDlsorganisators um ein Nach­

tragsdarlehen, um anhängige Gewährleistungsverfahren, oder 

durch 'rodesfälle oder Scheidungen und der damit verbundenen 
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unklaren Si tuation betreff(~nd de;1 Übernehmer einer Wohnung 

im Hause, gerechtfertigt bzw. n8tig. 

Die Aufkündigung des Darlehens aus diesem Grund erscheint 

nicht gerechtfertigt, wenn ansonsten der Darlehensnehmer, 

nämlich der Wohnungseigentumsorganisat:or seinen Verpflich­

tungen zur fristgerechten Zahlung der Tilgungsraten nach­

kommt. Die Kündigung in diesem Falle wIderspricht auch 

den pri.va trechtlichen Gedanken des Da rl ehensvertrages , 

weil der Darlehensnehmer sich dem Darlehensgeber gegen­

über ohnehin vertrags getreu verhält. 

Ziffer 6 : 

Auch hier können wesentliche Gründe für ein I.leerstehen­

lassen der Wohnung vorliegen. Auch hier ist die im Entwurf 

vorgesehene obligatorische Verpflichtung des Landes zur 

Kündigung des Darlehens nicht gerechtfertigt. 

Zu Absatz 3 : 

Im Falle der Kündigung auch noch eine erhebliche Verzin­

sung und zwar rückwirkend seit dem Tage der Zuteilung des 

Darlehens zu fordern (also auch für die ganze Bauzeit), 

bedeutet eine unzumutbare Härte. 

~u _~ 28_.!. 

Diese Bestimmung beinhaltet eine doppelte Ahndung , da einer­

seits bei Zutreffen der Voraussetzungen nicht nur das Dar­

lehen gekündigt, sondern darüber hinaus auch das Bestand­

recht aufgekündigt werden kann. Es erscheint diese Be­

stimmung systemwidrig (Pläonasmus), da an sich eine Kündi­

gung möglich erscheint, wenn jemand eine Wohnung nicht, zur 

Befriedigung eines regelmäßigen Bedürfnisses ver\';'endet. 

Hiezu bederf es keinesfalls der gegenwärtigen, vorgesehenen 

gesetzlichen Bestimmung, weil diese ohnedies bereits im 

Mietrechtsgesetz verankert erscheint. 

7/SN-40/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)12 von 27

www.parlament.gv.at



-13--

Soferne die BestirttTTlungen des § 26 Abs. 1 Zi ff. 4 nicht ent­

fällt, sollte es im § 28 zur Verdeutlichung heißen: "Ein 

wichtiger Kündigungsgrund, der den Förderungswerber zur 

Kündigung des Mietvertrages über eine geförderte Wohnung 

berechtigt, 1 iegt im Si nne des § 30 Abs. 1 f.hetrecht sgesetz 
vor, wenn der Mieter .... n 

Zu § 32 Absat.~_1_: 

Hier wird die Eigentumsfeindlichkeit <siehe § 36) nach wie 

vor. zum Ausdruck gebracht. Aus dieser Bestimmung ist zu 

ersehen, daß zunächst zwingend nur bei Miet- und Ge­

nossenschaftswohnungen eine Wohnungsbeihilfe zu gewähren 

ist., während, wie aus § 36 zu ersehen ist, für Eigentums­

wohnungen eine solche lediglich gewährt werden kann, aber 

nicht gewährt werden muß. Es wird insbesondere auch darauf 

verwi.esen, daß in Verbindung mit anderen gesetzlichen Be­

stimmungen auch bereits bei Genossenschafts- und Miet­

wohnungen gesetzliche Ablöserechte fundiert wurden und 

damit der wesentl iche Unterscheid z\vischen Eigentums- und 

Genossenschaft-, sowie Mietwohnungen durch das neue Miet­

rechtsgesetz zumindest entscheidend entschärft wurde. 

~~_~l...?~.bsatz 2 : 
Die Differenzierung zwischen Mietzins einerseits und 

Wohnungsaufwand, welcher zu berücksichtigen ist andeyer­

seits,erscheint nicht gerechtfertigt, da gerade jetzt in 

deutlichem Maße die Feststellung getroffen werden muß, 

daß die Betriebskosten und öffentlichen Abgaben oft ein 

Vielfaches des zu fördernden Bestandzinsteiles darstellen. 

Es soll daher diese Differenzierung noch ernstlich ilber­

dacht werden, da die F'örderung ja die Gesamtkosten der 
zu fördernden Nohnung berilcksichtigen soll, ni.cht 

etwa bloß einen kleinen Bestandteil. 
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.Zu. § ~_1_.?.. 

Der Bezug einer Wohnung erfolgt in der Regel, um dort länger 

als ein Jahr zu wohnen. Die Dauer der Gewährung von nur 

einem Jahr bedeutet einen Unsicherheitsfaktor. Es sollte 

daher auch die Ge'if.ührung der Wohnbeihilfe auf einen längeren 

Zeitraum als ein Jahr bewilligt werden. Die Uberprüfung 

der Voraussetzungen zur weiteren Gewährung der Wohnbeihilfe 

würde damit aber i.n keiner Form geändet werden und könnte 

daher, falls die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen 

sollten, jederzeit nach den anderen im Gesetz vorgesehenen 

Bestimmungen die Wohnbeihil fe entzogen werden. 

z\!_~ 39_!. 

Die Differenzierung des Einkommensnachweises bei selbstän­

dig und unselbständig Erwerbs·tätigen ist zwar richtig, weil 

der Einkommenssteuerbescheid gleichermaßen das Einkommen 

eines Selbständ igen ausweist, wie umgekehrt, die Lohnbe­

stätigung das unselbst.ände Einkommen ausweist. Da der 

letzte Steuerbescheid jedoch Jahre zurückliegen kann, 

trägt die derzeitige Formulierung sicher nicht einer 

gleichen Behandlung Rechnung. Wenngleich in den erläutern­

den Bemerkungen ausgeftihrt wird, daß unter dem Gesetzes­

text der Bescheid des der Antragstellung vorausgehenden 

.Jahres zu verstehen ist, sollte doch diese !"ormulierung ent­

sprechend verdeutlicht werden, um derartige Streitfragen 

von allem Anfang an auszuschalten. 

Zu Absatz 2 : 

Der Nachweis von Vermögen soll, wie oben dargelegt, überhaupt 

entfallen. 

Zu Absatz 3 : 

Ebenso soll die Anführung der Worte " .•. ~~-'-yermögen§l_ 

entfallen. 

n 
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z u _ .. ~.-.i_1_ . .:.. 
Ab~aIz 2. soll im Sinne der obigen Ausführungen entfallen. 

Absatz 3 widersDricht dem Grundsatz der Vertraqsfreiheit. -------- ~ ~ 

Zu § 49. (Ei5Lentum~.~~schrän!!.~9:.e~lE.. 

Absatz 1 : 
-~------

Danach wird eine neue Form einer Anmerkung im Grundbuch 

geschaffen, die faktisch zur Folge hat, daß eine Liegen­

schaft nurmehr mit s(;hriftlicher Zustimmung des Landes 

belastet werden darf. Geht man von dem Wortlaut der vor­

zitierten Gesetzesbestimmu.ng aus r genügt es, daß ein 

LiegenschaftseigentÜfner sich diese Gesetzesbest~immung 

zun.utze machen kann, um gegenUber Fremdgläubigerr. ein Ver­

äußerungs- und Belastungsverbot zu erwirken. Damit kann 

es Gläubigern unmöglich gemctcht werden, auf die Vermögens­

werte des SchuldnE~rs zur He reinbr ingung von exequierbaren 

Forderungen zu greifen. Das Gesetz sieht nämlich keines­

falls vor, daß sich das Verbot der 3e1astung nur auf frei­

willige oder auf zwangsweise Belastung erstreckt, sodaß 

mangels einer anders ge2-trtet.en Bestimmung sicherlich dieses 

Belastungsverbot sich auf sämtliche Formen der möglichen 

und denkbaren Belastung l"?rstreckt. Die Begründung, daß ein 

Mißbrauch zum Nachteil künftiger Eigentümer ausgeschlossen 

wird, ist nur beschränkt anzuwenden. Man muß ja auch be­

denken, da.ß z.B. ein von Eigentümern beauftragter Bauführer 

die mit seinem Geld und seiner Arbeit errichteten Objekte 

entsprechend bezahlt. oder Forderungen abgesichert erhalten 

will. 

Bezeichnend ist auch, daß diese Anmerkung nur wieder auf 

Antrag des Liegenschaft.seigentümers zu löschen ist, somit. 

ein Gläubiger nicht di.e l1ögli.chkeit hätte, wenn er 

selbst festgestellt haben sollte, daß das Ansuchen auf Ge­

währung eines Darlehens gemäß § 22 dieses Gesetzes zurück­

gezogen oder abschlägig erledigt wurde, eine Löschung zu 

bewirken. 
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Zu _~_~ . .L .l\.b s ~.!~_~ . ..1. 

Die Anflihrung des Inhaltes des Veräußerungsverbotes, wie 

sie im bisherigen Gesetz enthalten war, soll beibehalten 

werden, um auch dem Laien den Inhalt dieses Verbotes ver­

ständlich zu machen. 

Zu _Li2._11!?s ~~L 
Die Angemessenhei tsprüfung des Ka ufpreises soll entfallen. 

Einerseits würde deren gewissenhafte Prüfung einen großen 

Verwaltungsaufwa!l.d erfordern, andererseits verführt eine 

solche Bestimmung zu unwahren Angaben und "schwarzen" Kauf­

preisteilzahlungen. 

Zu § 49 Absatz 5 : 
~'-""-------------- " 

Die im Ent.wurf vorgesehene Neueinführung, wonach das I,and 

8E.Üne Zustirrunung zur Veräußerung von einer gänzlichen oder 

teilweisen Darlehensrückziehung abhängig machen kann, ist 

abzulehnen. Hier ergäbe sich ein enormer Verwaltungsauf­

wand und entst:iinde für den Veräußerer eine Zwangslage. Wa 5 

soll z.8. im Falle einer Schenkung gelten, was bei einer 

Übergabe der geförderten Wohnung an .Kinder oder nahe lmge­

hörige? Was im Falle einer Erbschaft? 

Z~. __ ~_~.2..Jll?~~t~~ .. __ : 
Neu ist im Gesetzentwurf die Befristung des Veräußerungs­

verbotes auf 20 Jahre, d.h. daß das Veräußerungsverbot 

20 Jahre haften soll, auch für den Fa11, als das Darlehen 

schon zurückbezahlt ist. Diese zeitliche Befristung ist 

abzulehnen. Nach Rückzahlung des Darlehens soll die Be­

schränkung des Ei gentulT!srechtes ent:fa.llen. 

Zu_~_5~. 

Absicht des Gesetzgebers ist es f f alls der Wohnungseigen­

tÜTIer den auf seinen Mi teigentumsanteil entfallenden Dar­

lehensbetrag zurGckbezahlt hat I ihn nicht nur von seiner 

persönlichen, sondern auch von seiner sachlichen Haftung 

zu befreien, was ja auch !In Nachsatz darin zum Ausdruck kommt, 
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daß das Land in die Einwilligung der Löschung des Pfand­

rechtes einzuwilligen hat. Es sollte daher diese Bestimmung 

dahin ergänzt werden, daß der WohnungseigentGmer von seiner 

persönlichen ::!nd sachll.chen Haftung für das Darlehen zu 

befreien ist. 

Entsprechend wäre daher im § 50 nach den Worten "der 

Löschung des Pfandrechtes" einzufi.igen " ..... und des Ver­

äUßerungsverbotes einzuwilligen." 

Z·q_L~U~g9l.~ich.~n'l.....i2E._~te:.;'~ende.!._ye Fträq~t;. 

Diese Bestimmung muß als äußerst bedenklich angesehen 

werden, da sie d.em Fonds das Recht einräumt, die zum Zeit.­

punkt der Vertragserrichtung vereinbarten Rückzahlungsbe­

dingungen einerseits und die Zinsh6he andererseits neu 

festzulE?gen. Diese Bestimmung ist inS8fern äUßerst bedenk-­

lieh, da im Hinblick auf das Vertrauen auf den Grundsatz 

"pacta servanda sunt" jeder seinerzeitige Förderungswerber 

damit rechnen konnte und durfte, daß sich in den Rückzah­

lungsbedingungen nichts ä.ndern wird. Belastungen, die 

möglicherweise im Hinbl:i.ck auf die bevorstehende Pension, 

die damit eingeschränkten Einkünfte in der ursprünglich 

vorgesehenen Form bewußt eingeg&ngen v.mrden, erscheinen 

im Fa.lle einer verkUrzten Rückzahlung und höheren Zinsen­

zahlung nicht mehr im Rahmen der bestehenden Einkünfte 

rückzahlbar. Es ist daher nicht absehbar, welche Folgerungen 

sich aus einer derartigen Änderung ffir die einzelnen För­

derungswerber ergeben. Diese BE~stirnmung widerspri.cht aber 

nicht nur unserem grunds,~tzlichen Rechtsempfinden, sondern 

würde darüber hinaus für (~inzelne f'örderungswerber zu un~ 

tragbaren Folgerungen führen, Diese Best.iInmung muß daher 

abgelehnt werden. 
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D) Zusammenfassunq: • ___________ , __ ,~' ... _4111__ 

Der Gedankengang einer Neukodifizie~ung des gegenständlichen 

Gesetzes wird grundsätzlich begrüßt. Die zeitgemä ßen 

und sachlichen Anpassung an bestehende Gesetze 

werden gleichfalls begrüßt. Die Tr:ennung in ein Wohnbau­

förderungsgesetz für die Scha ffung von nauem Wohnraum und 

in ein Wohnhaussanierungsgesetz für die Erhaltung von altem 

Nohnraum andererseits \'V'ird gleichfalls begrUßt. Einzelne 

Bestimmungen sollten .- entsprechend den Ausführungen zu 

Punkt C) - abgeändert, bzw. ergänzt werden. Einige wenige 

Bestimmungen müßt.an jedoch auf Grund der obigen Ausführungen 

überdacht, geändert, bzw. überhaupt fallen gelassen werden, 

da sie nicht nur dem generellen Rechtsempfinden wider­

sprechen, sondern überdies zur Folge hätten, daß die ein­

zelnen geförderten Subjekte sich plötzlich vor einer Situa­

tion sehen würden, die sie in nicht vorhersehbare Schwierig·­

keiten stürzen könnte, was zweifelsohne nicht Absicht des 

Gesetzgebers ist. 

Der gegenständl iche Geset zesentwurf kann daher nur unter 

der weiteren Vorausset.zung, daß die unter 1it. C) gemachten 

Vorbeha 1 te eine BerücKs ichtigung f indEm f akzeptiert werden. 

Sollte jedoch eine .Änderung dieser gesetzlichen Bestimmungen 

nicht erfolgen, muß dieser Gesetzesentwurf in der derzeitigen 

Form abgelehnt werden 

hlll._Sa n.i:.~rung:sgesetz : 

A) Zum Vorblatt: 

D.ie vom Geset.zesverfasser zum Ausdruck g·ebrachte Problem­

stellung ist richtig. In der Zwischenzeit wurden viele 

Gesetze geschaffen, die der Förderung, Modernisierung und 

Erhal tung von Vi,lohnhäusern, sowie der wohnungsverbesserung 

dienen. Ver 9 e 8 5 e n wurde jedoch bei der. pr.oblem-

stellung das Hauptproblern anzuführen, nämlich, daß die zur 
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VerfUgung stehenden Hittel durch die Schaffung neuer Ge­

set.ze selbst dann nichtl!:;nehr werden, r'wenn dit'! zur Bestrei­

tung der Erfordernisse erforderlichen Mittel aus einem Topf 

geschöpft werden. Damit mu.ß gezwungenerma ßen der für jedes 

einzelne Gesetz berE:~its seinerzeit als gut zu bezeichnende 

Zweck mangels vorhandener Mittel als nicht erfüllbar be­

zeichnet werden. Es ist auch durchaus möglich, daß die 

punktuelle Wohnungsmodernisierung bisher in der Praxis über­

wiegt, während die umfassende Adaptierung von Wohnhäusern 

zu kurz kommt. Ge rade let zterer Umstand verlangt aber noch 

mehr Mittel, sodaß bereits durch die Problemstellung die 

Beschaffung der erforderlichen Mittel mitaufgegriffen hätte 

werden roü ssen. 

Das vom Gesetzesverfasser gestellte Ziel, nämlich die ver­

schiedenen Förderl.lngen zusammenfassend zu regeln, ~.~_verein­

he±.!:!.i:s::hef! jkann nur begrüßt werden. Leider mußte bisher 

die Feststellung getroffen werden, daß durch die Schaffung 

neuer Gesetze immer vlieder mehr Verwaltungsaufw:lnd ent­

stand, welcher weni~f~ zumindest weniger Effizienz zur Folge 

hatte. So gesehen erscheint eine Gesamtsanierung von er­

haltenswerten WohnhäusE:rn richtig. Es ergibt sich nur die 

Frage, durch wen und vor allem wornit dif.2se Gesamtsanierung 

durchgeführt werden soll. 

Sofern als Lösung das vorliegende Gesetz angeboten wird, 

so muß dem entgegen gehalten werden, daß das Gesetz wohl 

I.icht. die Lösung sein kann, r:;rst die r-Httel, die :;::ur Ver­

lUgung gestellt werden, wUrden dle Lösung erm6g1ichen.Gerade 
diesbezüglich muß aber in Zeiten wie diesen darauf ver­

wiesen werden, daß die Beschaffung der für ein solches 

Vorhaben erforderlichen Beträge bereits bisher auf nahE"!zu 

unUberwindliche Schwierigkeiten gestoßen ist und auch in der 
Folge stoßen wird. Es ergibt sich daher die Frage, worin 

soll nun die Verbesserung bestehen, worin soll die Flexi­

bilität. und sodann die off<?ne Gestaltung f wie sie der Ge­

setzgeber vors! eht, zum liusdruck kommen',? 
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Sofern,wie immer, in der Kostenfrage darauf verwiesen wird, 

daß dieses Gesetz keine zusätzlichen Mittel erforderlich 

machen wird, muß dieser Aussage äußerst skeptisch entgegen­

getreten werden. Was heißen "eingefrorene Mittel" ? Faktisch 

wurden durch die laufende Budgetpolitik die Schulden des 

Staates nur erhöht. Es waren aber noch nie Beträge vor­

handen, die für Einzelzwecke zurückgehalten werden konnten. 

Es wird daher auch dieses Gesetz, soll es seinen Zweck er­

fGllen, mit Mitteln ausgestattet werden mUssen, die das 

Budget sehr erheblich belasten werden. 

Es ist richtlo, daß in der Nachkriegszeit ein erh6hter 

Nachholbedarf bestand, um einen Ersatz für den zerstörten 

Wohnraum zu schaf fen. 

Es ist auch richtig, daß ab den Sechzigerjahren Ver­

besserungen der Wohnun9squalität geschaffen wurden (siehe 

tvohnungsvE:~rbesserungsg'esetz 1969) und dü~se gesetzlichen 

Bestimmungen durch die Novellen 1972 und 1974 sukzessive 

ausgebaut wurdcm. Allerdings wurde bereits an anderem Orte 

darauf verwiesen, daß die f [ir cl ie geset zl iehen Er fordernisse 

vorgesehenen Mittel durch Abzweigung aus dem Nohnbauför­

deru~gsfonds beschafft werden mußten, sodaß sie dort 

wieder fehlten. Der vorn Gesei:zgeber eingeschlagene Weg 

wurde durch die Novellierungen im ,Jahre 1975 (Verbesserungen 

größeren Umfanges) und 1978 (Einsparung von Energie), ~;owie 

schließlich im November 1981 durch das Fallenlassen der 

Obergrenzen der Förde.rungsmittel erheblich ausgE:baut, wenn­

gleich auch in der letztgenannten Novelle einE: Einkommens­

grenze eingefUhrt wurde, die bew{rken sollte, daß Bedlirftige 

mehr unte:rstützt werden können. Die letzte envähnenswerte 

Novelle s tarnmt aus dem .. Ja hr 1982, wonach dE'r Au sbau der !,'ern­

wärme eine entsprechende gc-setzl iche Un tersti:itzung fand. 
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Nenn der Gesetzgeber die Wichtigkeit der laufenden Ver­

besserungen des erhalt.enswerten Altwohnungsbestandes, ins­

besondere a ueh im Rahmen de.t" St adt-, und Ortserneuerung er­

wäh.nt und darauf verT;,'eist, daß dieses An.liegen derzei.t un­

bestrittenermaßen ein al1g(~meines geworden ist, so kann 

diesen Au sfUhrun,=::p::m unumschränkt zugestimmt werden, insbe­

sondere sind auch alle angefGhrten Gründe, ~hne Anspruch 

auf Vollständigkeit zu besitzen, vollinhaltlich richtig. 

Go gesehen erscheint die Vereinheitlichung" all der voran­

geführten Gesetze zur Förderung der Wohnhaus- und Wohnungs­

verbesserung als richtig und begrüßenswert. Schließlich 

stellt dieses Gesetz auch eine Trennung der gesetzlichen 

Bestimrrl'.mgen zur Fördenmg des Al tbestandes dar I w'ährend 

das Wohnbauförderungsgesetz die Bestimmungen beinhaltet, 

welche die Förderung d.es Neubaues zum Gegenstand haben. 

Der Gesetzgeber verweist weiters darauf, daß durch dieses 

Gesetz eine Forcierung der Verbesserungen, die das ganze 

Haus odel die Mehrheit der v'lohnungen betreffen, angepeilt 

wird und verweist: insbesondere darauf, daß ber€its bisher 

auf diesem Gebiete große Fortschritte erzielt werden konnten. 

Allerdings gibt der GE:setzgeber .zl.mündest hier unter diesem 

allgemeinen Teil zu. daß dl l2 "große Verbesse:r"ung" gemäß 

Wohnbauförderungsgeset2~ 1968 nicht den erwarteten Erfolg 

brachte. Die Schwierigkeiten muß man nämlich vor allem 

darin erblicken, daß die Förderung der Sanierung davon ab-

hängig gemacht wird, daß das Gebäude einen Mindeststandard 

aufweist! Die alten Häuser haben aber meistens diesen Min­

deststandard nicht, oder wurden seinerzeit F6rderungen au~ Angst,n 
w8rde das Haus abreißen, nicht in Anspruch genommen oder 

gar nicht bewilligt. Daraus ergibt sich die Folgerung, 

daß man beide Sanierungshandlungen zugleich setzen müßte, 

was de facta sicherlich möglich,i'lbt?r rechtlich auf Grund 

der bestehenden gesetz1 lehen Be st.:immungen offensichtl ich 

nicht möqlich erscheint. Diese Diskrepanz müßte daher im 

W ... :;ge der Ge setzes fa ssung b esE' it igt werden. 
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Was nun die Aufbringung der Hittel betrifft, so muß darauf 

verwiesen l>'lerden; daß die zur Verfügung stehenden Beträge 

zwar ab dem Jahr 1985 jeweils jährJ.ich um 10 Millionen 

aufgestockt werden sollen, was aber de facta nur zur Folge 

haben wird, daß damit die mit der Geldwertminderung verbun­

denen Mehrkoeten aufgefangen ",'erden, soldaS der vorhandel,e 

Fundus als Grundlage für die I"örderunq und damit Durch­

führung von Sanierungsarbeiten angesehen werden muß. Allein 

schon ein praktischer Vergleich zeigt, daf3 die zur' Ver-

fügung stehenden !1i ttel nur "ein Tropfen auf einem heißen Stein" 

darstellen werden. Ma n muß sieh n ur vor Augen halten, was 

die Sanierung eines einzigen Hauses kosten wird. Es ist 

eine bekannte T3tsache, daß Sanierungsmaßnahmen in der 

Regel teurer zu stehen konunen, als die Durchführung von 

Neubauten. Wenn daher für ein durchschnittlich großes Haus 

Sani.erungskosten in der Höhe von mindestens S 1 Million 

in Anschlag gebracht werden, bedeutet dies, an Bundeszu­

schüssen errechnet, daß für das Jahr 1985 etwa 140 Häuser 

saniert werden können. Die Situation wird sich auch dann 

nicht bessern, wenn Gelder von der Wohnbauförderung abge-

zweigt werden, denn dann fehlen sie letztlich wieder dort. 

Berei ts die bisherigE Finanzierung war e in kläglicher Ver-

such etwas auf die Beine zu stellen, was gedanklich gut,in 

der Ausführung auf Grund der geringen Bereitstellung von 

Mitteln jedoch zum Scheitern verurteilt war. 

~u_~_?_Ab~atz __ 1 _ • .!.. 

Die vorhandenen Mittel in der Höhe von 120 Millionen sollen 

pr-o Jahr' aufgestockt werden. Wie bereits oben ausgeführt, 

entspricht die nominelle Erhöhung ab 1985 etwa der Geld­

wertminderung und der damit verbundenen Erhöhung der Bauko$ten .. 

Zu § 5 Absatz 2 : ------------_. 
Di~ A~ft~ilU1)9 de.r vorhandenen 1'1i ttel auf die einzelnen 

Länder erscheint selbst nach Meinung des Gesetzesverfassers 
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problematisch. Schon aus diesem Grunde sollte man warten, 

bis alle Voraussetzungen [Ur eine sachgerechte Auf teilung 

geschaffen wurden. 

Zu § 6 (Fernh~izwärme) : _.,--------_ ... ~. __ ._------
Hier ergibt sich die Frage, wie soll diese in alt e n 

Bauten eing-ebunden werden? Die Fernheizwärme hat doch 

praktisch gesehen nur bei Neubauten einen Sinn. Es wäre 

daher zu überdenken, die Fernheizw'ärme aus diesem Gesetz 

überhaupt auszuschalten. 

Zu § 8 : --.-------
Zu dieser Bestirmmmg erhebt sich die Prage: Was können die 

Förderungswerber eines Landes dafür, daß das Land seiner 

Dot.ati.onspflicht ni.cht in entsprechendem Maße nachkommt? 

Sollten die Einzelnen dafür bUßen? Dies ist sicherlich eine 

unüberlegt.e Ges~tzesbestimmun9, di.e gestrichen gehört. 

Zu § 9 Absatz 2 : ----,-----...... _._._--
Diese Bestimmung ist ei nf!Bumerang."hrerm alte Häuser: reno­

vierungsbedürftig sind, muß dar.auf verwiesen werden, daß 

diese trotzdem einen nicht unbeträc~tlichen Wert da.t'stellen. 
Die Werterhöhung erfolgt allein schon infolge der laufen­

den Erhöhung der Einheits\tJerte. So gesehen würde diese Ge­

sc:.:>tzesbesti.mmung bei der Bewertung des Ha uses allein schon 

als ein Genehmigungshindernis anzusehen sein. Diese Ge­

setzesbestimrrtung ist daher zu überdenken. Wenn schon eine 

Bewertung der Vernijgenswerte des Einzelnen erfolgt, sollte 

zumindest das zu renovierende Objekt nicht in die Vermögens­

betrachtungen einbezogen werden. 

Zu § 16 : ._, ... --~----

Die Laufzeit der Darlehen wurde gegenüber dem Wohnbauför­

derungsgesEtzentwurf 1983 nicht unbeträchtlich gekürzt. Die 

Begrlindung betreffend Lebensdauer der geförderten Anlagen 

ist nicht plausibel. Die Lebensdauer müßte auch bereits 
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aus Anlaß der Emission, des vorjährigen Entwurfes erhoben 

worden sein. Der wahrf.~ Grund dürfte wohl in dem Wunsche 

gelegen seirr, (-~inen schr:.elleren Rücklauf der Darlehen zu 

Lasten der Darlehenswerher zu erreichen. Damit könnte 

jedoch die Attraktivität der zu gewährenden F6rderungen 

ganz erheblich schwinden. Es ist daher zu überlegen, ob nicht 

die Laufzeit der Darlehen im seinerzeit vorgesehenen Aus-

maß belassen werden sollte. 

~:'l_.~_l2-.:. 
Auch d5.ese Bestimmung erscheint Uberdenkenswert.Was ist, 

wenn die Ausgleichs- ader Konkurser6ffnung auf das Ver­

schulden drltter Personen zurückgeht und daher der Geför­

derte in Ausgleich oder Konkurs qehen mußte. Es müßte da-­

her nicht nur auf die Mieter eines Hauses sondern auch 

auf den Hausbenützer E'ntsprechend Bedacht genommen werden. 

Zu § 20 : 
-,---~-,,--"_ ... 

Auch hi2L' hat. sich der benüt.s zum Nohnbauförderungsgesetz 

bemängelte Fehler neuerlich Ed.ngeschlicben. Wenn ein Dar­

lehen zur6ckgezahlt wurde, dann ist ein Schuldner nicht 

nur von seiner persönlichen sondern auch von seiner sach­

lichen Haftung zu befreien. Die vorbezeichnete Gesetzes­

bestimmung wä.r~2 daher entsprechend zu ergänzen. 

z.u __ ~_.} 5,_:" 

Bei dieser Bestimmung k,ommt wi.eder diE! E i gen turn s -

f ein d 1 ich k e i t des Gesetzesverfassers zum Aus-

druck, wie dies auch bereits beim Wohnbauförderungsgesetz 

vorgesehen ist. Im Gegensatz zu Miet- und Genossenschafts­

wohnungen, wonach die zuständigen Stellen Wohnbeihilfen 

zu gewähren h~~e~, ~a!}~ dies bei Eigentumsforrnen (siehe 

§ 29 Abs. 1) gewährt werden. Es besteht kein ernstlicher 

Grund rrehr diese tlnterscheidungE.~n zu fUhren, zumal die 

wesentlichen Unterschiede zwischen Bestand- und Eigen­

tumswohnungen in der Praxis längst geschwunden sind und 
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sogar bei Bestand-- und Nutzungs.n0chten Ablösebestimmungen 

fUr Investitionen immer STrößel,'en Ra um einnehmen. 

Zu § 31 Absatz 1 Ziffer 1 : 
. __ .- ..... _. __ ... -.-'_._------......... _--_. ---
Wenngleich aus den erläuternden Bemerkungen eine Auslegungs­

hilfe ers.~chtlich ist, wäre es doch besser,. wenn der Ge­

set:~geber in der Gesetzesbestimmung selbst. zum Ausdruck 

bringt, daß Steuerbescheide oder Steuererklärungen fUr das 

letzte, dem Antragsjahr vorausgehende veranlagte oder zu 

veranlagende Jahr den Anträgen beizulegen sind. 

Zu § 32 Absatz 3 : _______ ~ __ .. _____ .. _._._~n 

Es läßt sich darüber streiten, ob die Fernwärme bzw. ener­

giesparende H.3f3nahrn,(,'r.i sc priorätit.sbezogen Si~1dr daß sie 

an. en:':·ter Stelle zu erledigen sind. Diese Bestimmung sollte 

ersatzlos gestrichen werden. 

Zu § 3 3 ~ ___ ,_w ..... _ •. _ 

Bis heute sind sich nich'\: ei.nmal die dafür kompetenten 

Ste llen cl arüber einig, we lehe Art der 'Närmf=versorgung am 

energiesparendsten is,t. Wie sill dies nun del~ eirifac.he N'ohnungs­

verbessserer w::'ssen und vor allern anst.ellen, um nicht Ar·~ 

beiten durchfUhren zu lassen, die in der Folge hinausge­

worfenes Geld darstellen? Diese Bestimml!ng erscheint daher 

vom praJ<:tischen Standpunkt aus qesehen r nicht sehr sinn­

voll und vor allem nicht sehr zielstrebig zu sein. 

Zu § 34 Absatz 2 : ------._-----_ .. '--
Diese BestiImTIung wäre zu überdenken. Was ist., wenn ein 

Professionist die Arbeiten nur dann durchführt, wenn ge­

währleistet ist, daß seine ArbE'i.ten au.ch honoriert werden. 

Eine Abtretung an den Professionisten müßte daher möglich 

e:rscheinen. 

Zu § 35 : 
~--""'-""-'.""'_."~'--

Wann immer der Gesetzgeber es für zweckmässig erachtet, 

ist der Datenschutz entbehrlich! Auch diese Be-
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stimmun9 wäre somit in diesem Sinn ernsthaft zu Ub.er­

prüfen. 

Zu § 36 Absatz 3 : 
._-~--_ ..... _._' ..... _-------
Diese Bestimmung beinhal·tet ZWB.!: einen guten Gedanken, ist 

aber in den meisten Fällen nur durchführbar, wenn der För­

denmgswerber die Möglichkeit hat, während der Bauzeit 

anderweitig zu wohnen. Ansonsten sind Bauarbeiten während 

der Wi nterzei t in ständig bewohnten \'I1ohnungen nicht nur 

nicht sinnvol1 r sondern vor allem auch unzumutbar. 

Zu § 44 : ----._-_ ..... _-~,-
Abgesehen davon, daß hier das Startwohnungsgesetz in bezug 

auf die Aufbringung der ~1ittel ergänzt wird, muß die be­

merkenswerte Feststellung getroffen werden, daß die im Gut-

achten des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages zum Ausdruck 

gebrachte Unterdotierung dieses Gesetzes einerseits und damit auch 

die UndurchfUhrbarkeit der vorgesehensn A~beiten an Start­

wohnungen andererseits bestätigt wird. Nicht zuletzt wird 

auch bestätIgt, daß die für Startwohnungen vorgesehenen 

Sanierungsmaßnahmen an die Kosten eines Neubaues ziemlich 

nahe heranreichen. 

wie bereits oben ausgefGhrt, stellt das Wohnungssanierungs­

gesetz eine s~lnvolle Ergänzung des Wohnbauförderungs­

gesetzes dar und ist die Zusammenfassung- der bi sl'j('r zur 

Förderung der VerbesseJ:ung und Ernaltung von Wohnhäusern, 

Wohnungen und Wohnheimen gC7schaffenen Bestimmungen zweifel­

los zu begrüßen. Allerdings erscheint es auch bei diesem 

Gesetze erforderlich, eine Reihe von Bestimn~ngen vor der 

endgültigen Gesetzwerdung neu zu überdenken, bzw. die 

vorgeschlagenen Abänderungerl bzw. Ergänzungen vorzunehmen. 
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Der gegenständliche Gesetzesentwurf kann di3her nur unter 

der weit.erE'l1 Voraussetzung, daJ3 die unter lit. C) gemachten 

Vorbehalte eine BerGcksichtigung finden, akzeptiert werden. 

Sollte jedoch eins l\nderung dieser gesetzlichen Bestimmungen 

nicht erfolgen, muß auch dieser Gesetzesentwurf in der 

derzeitigen Form abgelehnt werden. 

Wien, am 20 8 Februar 1984 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr .SCHU~~CH 

~~nt 
~ , 
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